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Textliche Festsetzungen und Hinweise 
 
I Textliche Festsetzungen  gemäß 

§ 9 BauGB 
 

1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 
Nr. 1 BauGB) 

 
1.1 Sondergebiet mit der Zweckbestim-

mung „Einzelhandel / Gewerbe“ 
Das Sondergebiet wird gemäß § 11 
BauNVO wie folgt gegliedert bzw. einge-
schränkt: 

 
 Einzelhandelsnutzungen  

 
Zulässig sind:  
-  Einzelhandelsbetriebe mit nicht zen-

trenrelevanten Sortimenten und einer 
Verkaufsfläche von mindestens 400 qm 
und maximal 1.000 qm. Der Anteil zen-
tren- und nahversorgungsrelevanter 
Randsortimente (s. Anlage 1, „Bad Sal-
zufler Liste“) darf 10 % der zugelasse-
nen Verkaufsfläche der einzelnen Ein-
zelhandelsbetriebe nicht überschreiten 

 
Ausnahmsweise können zugelassen wer-
den:   
- Einzelhandelsbetriebe mit nicht zen-

trenrelevanten Sortimenten unter 400 
qm Verkaufsfläche, wenn sie betriebs-
bezogen im Zusammenhang mit sons-
tigen gewerblichen Nutzungen sind und 
diesen gewerblichen Nutzungen flä-
chenmäßig untergeordnet sind 

-  Einzelhandelsbetriebe mit nahversor-
gungsrelevanten Sortimenten als An-
nexhandel (Einzelhandel als zweiter 
Vertriebsweg, deutlich untergeordnet 
zum eigentlichen Hauptzweck der sons-
tigen gewerblichen Nutzung) in Verbin-
dung mit sonstigen zulässigen Nutzun-
gen bis max. 100 qm Verkaufsfläche 

- eigenständige Getränkemärkte 
 
Nicht zulässig sind: 
-  Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrele-

vanten Sortimenten (s. Anlage 1, „Bad 
Salzufler Liste“) 

 
Sonstige Nutzungen: 
 
Zulässig sind: 
- Gewerbe- und Handwerksbetriebe, so-

weit sie für die Umgebung keine erheb-
lichen Nachteile oder Belästigungen zur 
Folge haben können (gemäß Ab-
standserlass NRW, Betriebe und Anla-
gen der Abstandsklasse VII, s. Anlage 
2) 

- Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsge-
bäude  

- Anlagen für sportliche Zwecke sowie 
kommerzielle Sport- und Freizeiteinrich-
tungen  

- Tankstellen;  
Tankstellen sind abweichend von der 
Festsetzung auch eingeschossig zuläs-
sig  

- Schank- und Speisewirtschaften 
- Vergnügungsstätten im Sinne von § 6 

Abs. 2 Nr. 8 BauNVO 
 
Ausnahmsweise können zugelassen wer-
den: 
- Wohnungen für Aufsichts- und Bereit-

schaftspersonen sowie für Betriebsin-
haber und Betriebsleiter ab dem 1. 
Obergeschoss im Sinne von § 8 Abs. 3 
Nr.1 BauNVO 

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, sozia-
le und gesundheitliche Zwecke 

- Dienstleistungsbetriebe, soweit sie in 
einem räumlichen und funktionalen Zu-
sammenhang zu einer zugelassenen 
Nutzung stehen und dieser in der Flä-
che klar untergeordnet sind. Eigenstän-
dige Dienstleistungsbetriebe sind nicht 
zulässig. 

 
Nicht zulässig sind: 
- Betriebe und Anlagen der Abstands-

klasse I bis VI gemäß Abstandserlass 
NRW 

- Bordelle, „Eros-Center“ und bordellarti-
ge Betriebe  

 
2.  Bauweise  (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

Als abweichende Bauweise (gem. § 22 (4) 
BauNVO) wird die offene Bauweise mit der 
Maßgabe festgesetzt, dass auch Gebäu-
delängen über 50 m zulässig sind.  
 

3 zulässige Grundfläche (GRZ) 
Gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO sind die 
Grundflächen von Garagen, Stellplätzen 
mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sin-
ne des § 14 BauNVO sowie bauliche Anla-
gen unterhalb der Geländeoberfläche, 
durch die das Grundstück lediglich unter-
baut wird, auf die Grundflächenzahl mit 
anzurechnen. Eine Überschreitung der 
festgesetzten Grundflächenzahl durch die 
in Satz 1 genannten Anlagen gemäß § 19 
Abs. 4 Satz 3 BauNVO ist nicht zulässig. 
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4 Stellplätze, Garagen, Carports 

Die Stellplatzflächen sind durch eine bi-
tuminöse Decke bzw. durch einen Pflas-
terbelag zu versiegeln. 

 
5  Anpflanzungen von Bäumen, Sträu-

chern und sonstigen Bepflanzungen 
(§ 9  Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

 
5.1 Die Vorflächen vor den Gebäuden (zwi-

schen Straße und Gebäude) sind, soweit 
sie nicht für Zufahrten oder Stellplätze be-
nötigt werden, als Vorgartenfläche zu be-
pflanzen. Eine Nutzung als Lager- und Ab-
stellfläche ist nicht zulässig. 

 
5.2  Stellplatzflächen sind flächenhaft zu be-

grünen. Für je 6 Stellplätze ist ein langlebi-
ger Laubbaum, Stammumfang mindestens 
20cm, Hochstamm, der Arten Ahorn, Ei-
che, Platane oder Linde zu pflanzen und 
zu erhalten. Die Bäume sind in einem offe-
nem Pflanzbeet von mindestens 10 qm 
Größe zu pflanzen. Pro Baum ist eine 
Pflanzfläche von 6 qm nachzuweisen. 

 
5.3 Innerhalb der festgesetzten Fläche zum 

Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen sind mehrreihige 
Hecken mit heimischen Landschaftsgehöl-
zen anzupflanzen.  

 
5.4 Flachdächer, die nicht als Terrassen, Aus-

stellungsfläche o.ä. genutzt werden, sind 
zu begrünen. Dabei ist eine standortge-
rechte mindestens 8 - 10 Arten umfassen-
de Bepflanzung (z.B. Sedum-Gras-Kraut 
Begrünung) vorzusehen, mit einer darauf 
abgestimmten Substratzusammenstellung 
und einer Schichtdicke von mindestens 10 
cm. Für eine fachgerechte Ausführung ist 
zu sorgen. Die Dachbegrünung ist dauer-
haft zu erhalten. 
Ausnahmen hiervon können bei speziellen 
Gebäudetypen zugelassen werden, sofern 
eine Begrünung aus technischer Sicht 
nicht machbar ist bzw. einen unverhältnis-
mäßig hohen Aufwand hervorrufen würde 
(z.B. Glasdächer, Zeltkonstruktionen o.ä.). 

 
5.5   Die Anpflanzungen sind spätestens in der 

auf der bauordnungsrechtlichen Schluss-
abnahme bzw. der Anzeige der Fertigstel-
lung der baulichen Anlage folgenden 
Pflanzperiode abzuschließen. 
 

6 Beseitigung des Niederschlagswassers  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 16  i.V.m. § 9 Abs. 5 Nr. 3 
BauGB) 

 

6.1 Das auf versiegelten Flächen anfallende 
Niederschlagswasser ist über Regenwas-
serkanäle ortsnah in die Bega abzuleiten. 
Durch geeignete Maßnahmen (z.B. Öl- und 
Benzinabscheider) ist sicherzustellen, dass 
das einzuleitende Wasser nicht durch 
Stellplatznutzung o.ä. belastet ist. Eine 
Versickerung ist innerhalb der gekenn-
zeichneten Flächen, deren Böden erheb-
lich mit umweltgefährdenden Stoffen be-
lastet sind, nicht zulässig. Anderweitige 
Regenwassernutzungen sind zulässig. 

 
6.2 Soweit zur gedrosselten Ableitung des an-

fallenden Niederschlagswassers Regen-
rückhaltungen erforderlich werden, sind 
diese auf den Grundstücken selbst vorzu-
sehen. Im Rahmen der Baugenehmi-
gungsverfahren ist der entsprechende 
Nachweis von den Bauherren zu erbrin-
gen. 
 

7 Anschlusszwang Fernwärme  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 23 BauGB) 
Bei der Neuerrichtung von Gebäuden wird 
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 23 BauGB i.V. mit 
§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB ein Anschluss- 
und Benutzungszwang an ein Blockheiz-
kraftwerk (Fernwärme) festgesetzt. 
 

8.  Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 
sowie Werbeanlagen (§ 9 Abs. 4 BauGB 
i.V.m. § 86 BauO NRW) 

 
8.1 Einfriedungen 

Einfriedungen (Mauern, Metallzäune, He-
cken etc.) sind entlang der Verkehrsfläche 
und seitlich bis zur überbaubaren Grund-
stücksfläche nur bis zu einer Höhe von 
0,70 m zulässig.  

 
8.2 Fassadengestaltung / Materialien  
 Die Außenwände der Gebäude sind mit ei-

nem hellen Putz zu versehen oder in ei-
nem vergleichbar hellen Material herzustel-
len. Farb- und Materialkombinationen mit 
Stahl, Holz und Glas sind zulässig. 

 
8.3 Werbeanlagen  

Ausnahmsweise können in den Bereichen 
der Hauptzufahrtsstraße Sammelwerbe-
anlagen  als Hinweisschilder auf vorhan-
dene Gewerbebetriebe auf dem Hoff-
manngelände (Werbung an der Stätte der 
Leistung) auch außerhalb der festgesetz-
ten überbaubaren Flächen zugelassen 
werden, soweit dies mit verkehrlichen Be-
langen vereinbar ist. Die Höhe ist be-
schränkt auf maximal 3,0 m über Straßen-
höhe. Die Fläche einer Sammelwerbean-
lage darf 6 qm nicht überschreiten. Sonsti-
ge eigenständige gewerbliche Werbeanla-
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gen sind nur innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen zulässig. 
 
Parallel zur Fassade angeordnete Werbe-
anlagen  (Flachwerbung) dürfen nur in 
Form von Einzelbuchstaben oder als 
Schriftzüge in einer max. Gesamthöhe von 
1,25 m ohne Hintergrund direkt auf der 
Wandfläche angebracht werden. Sie sind 
nur bis 20 cm unter der Trauf-, bzw. Dach-
höhe zulässig. Werbeanlagen mit senk-
recht untereinanderstehenden Buchstaben 
dürfen nicht verwendet werden. Einzelne 
Firmensignets an der Stätte der Leistung 
können ausnahmsweise auch größer zu-
gelassen werden, wenn dadurch das Ge-
samtbild nicht negativ beeinträchtigt wird. 
 

 
II Kennzeichnung von Flächen 
 
 
Flächen, deren Böden erheblich mit um-
weltgefährdenden Stoffen belastet sind   
(mit der Nummer der Verdachtsfläche nach 
dem Altlastenkataster Nordrhein-Westfalen) 
(siehe auch Hinweise Nr. 3) 
 
3918 Altablagerung 3918 39M "Auf der  
39 M Wisch", abgeschlossene Hausmüllde-

ponie 
 
3918 Altstandort 3918 117 CM "Hoffmann- 
117 CM straße", ehemalige Stärkefabrik 
Bei Erdarbeiten muss hier auf Auffälligkeiten im 
Baugrund hinsichtlich seiner Zusammenset-
zung, seiner Struktur, seiner Farbe und seines 
Geruchs besonders geachtet werden. Gegebe-
nenfalls müssen entsprechende Maßnahmen 
zur Gefahrenabwehr, z.B. Einsatz von persönli-
chen Arbeitsschutzmaßnahmen, Entsorgung 
von hoch belastetem Aushub o.ä., ergriffen 
werden. Bei Baumaßnahmen sind besondere 
Vorkehrungen zum Schutz vor Beeinträchtigun-
gen durch im Boden vorhandene Schadstoffe 
zu treffen. Diese sind in den Hinweisen Nr. 3 
beschrieben. Bei der Ausweisung bzw. der An-
lage von Liegewiesen im Bereich westlich der 
Bahnlinie ist der Oberboden auf Belastungen 
aus den Vornutzungen hin zu untersuchen. 
 
III Nachrichtliche Übernahmen  
 gemäß § 9 Abs. 6 BauGB 
 
Heilquellenschutzgebiet 
Für das Plangebiet findet die Quellenschutz-
verordnung Bad Oeynhausen – Bad Salzuflen 
vom 16.07.1974 (veröffentlicht im Amtsblatt des 
Regierungspräsidenten Detmold 1974, S. 286 – 
292) Anwendung, wonach hier die Zone III a D 
festgelegt wurde. 

 
IV Hinweise 
 
 
1. Kulturgeschichtliche Bodenfunde 

Wenn bei Erdarbeiten kulturgeschichtliche 
Bodenfunde oder Befunde (Tonscherben, 
Metallfunde, dunkle Bodenverfärbungen, 
Knochen, Fossilien) entdeckt werden, ist 
die Entdeckung unverzüglich der Gemein-
de oder dem Amt für Bodendenkmalpflege 
- hier im Auftrag: Lippisches Landesmuse-
um Detmold, Tel.: 05231/9925-0, Fax.: 
05231/9925-25 – anzuzeigen und die Ent-
deckungsstätte drei Werktage in unverän-
dertem Zustand zu erhalten. 
Vor Beginn der Erdarbeiten ist dem Lippi-
schen Landesmuseum Detmold, Ameide 4, 
32745 Detmold, Tel.: 05231/9925-0, Fax.: 
05231/9925-25, die zeitliche Möglichkeit 
einer archäologischen Voruntersuchung 
einzuräumen.  
 

2. Kampfmittelräumdienst 
Sollten bei Ausschachtungsarbeiten ver-
dächtige Gegenstände oder außergewöhn-
liche Verfärbungen auftreten, ist die Arbeit 
aus Sicherheitsgründen sofort einzustellen 
und der Staatliche Kampfmittelräumdienst 
zu benachrichtigen. 

 
3. Flächen, deren Böden erheblich mit 

umweltgefährdenden Stoffen belastet 
sind; Sanierungs- und Sicherungsmaß-
nahmen als Auflagen für nachfolgende 
Baugenehmigungsverfahren 
Maßnahmen zur Reduzierung der Sicker-
wasserbildung 
Die gewünschte Wirkung sowie ihre zeitli-
che Gewährleistung werden bei den über-
bauten Flächen durch die Bauausführung 
selbst unmittelbar sichergestellt. Die Zu-
fahrten und Stellplätze sind so zu versie-
geln, dass es zu keiner Versickerung von 
Niederschlägen kommt. Der Bau von Ver-
sickerungsanlagen wird unter Bezug auf § 
51(a) LWG wegen des vorrangigen öffent-
lichen Interesses am qualitativen Grund-
wasserschutz untersagt.  
Unterbindung der Schadstoffaufnahme 
durch direkten Kontakt mit dem Boden 
Durch Auflagen in den Baugenehmigungen 
wird vorgeschrieben, dass unversiegelte 
Freiflächen in den Baugebieten mit unbe-
lastetem kulturfähigen Boden in einer 
Mächtigkeit  von mindestens 0,5 m abge-
deckt werden. Auf den Flächen mit Baum-
Pflanzgebot sind keine Auflagen erforder-
lich, weil bei sachgerechter Ausführung der 
Arbeiten der Bodenauftrag (Vegetations-
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tragschicht und Unterboden) die angege-
bene Mindeststärke überschreitet. 
Unterbindung der Schadstoffaufnahme mit 
dem Grundwasser  
Die Offenlegung und die Entnahme von 
Grundwasser ist unzulässig. 
 

4. Bodenaushub 
Gemäß § 4 Abs. 2 der Satzung über die 
Abfallentsorgung im Kreis Lippe vom 
29.05.2000 ist unbelasteter Boden so aus-
zubauen, zwischen zu lagern und zu 
transportieren, dass Vermischungen mit 
Bauschutt, Baustellenabfällen und anderen 
Abfallstoffen unterbleiben. Weiterhin soll 
Bodenaushub innerhalb des Plangebietes 
verbracht werden, soweit dies technisch 
möglich ist. Sollte dies nicht möglich sein, 
sollte gemäß Abs. 3 geprüft werden, in-
wieweit Bodenaushub über einen internen 
Massenausgleich bei parallelen Baumaß-
nahmen zu verwerten ist (Abrufbar ist die 
Boden- und Bauschuttbörse NRW unter 
der Internet-Adresse: www.alois.de). 
Alle Angebote und Nachfragen können 
auch kostenlos über die Gewerbeabfallbe-
ratung der Kreisverwaltung Lippe unter 
den Tel. Nr. 05231/62-672 und 62-665 
eingegeben oder vorhandene Angebote 
oder Nachfragen abgerufen werden.  
Unbelasteter Bodenaushub, der nicht in-
nerhalb des B-Planes verbracht werden 
kann, ist nach § 4 Kreislaufwirtschaft- und 
Abfallgesetz (KrW-/AbfG) in der derzeit 
gültigen Fassung vorrangig stofflich zu 
verwerten. Um eine Verwertung der Bo-
denaushubmassen im Sinne des § 4 
KrW/AbfG zu erleichtern, kann das Materi-
al aufbereitet werden. Belasteter Bo-
denaushub ist unter dem EAK-
Abfallschlüssel 170599D1 „Bodenaushub, 
Baggergut sowie Abfälle aus Bodenbe-
handlungsanlagen mit schädlichen Verun-
reinigungen“ als besonders überwa-
chungsbedürftiger Abfall zu entsorgen. Die 
Vorgaben des KrW/AbfG sowie des unter-
gesetzlichen Regelwerkes insbesondere 
die Verordnungen über Verwertungs- und 
Beseitigungsnachweise (Nachweisverord-
nung) vom 10.09.1996 sind grundsätzlich 
zu beachten. 
 

5. Ausbau des Fernmeldenetzes 
Beginn und Ablauf der Erschließungsmaß-
nahmen im Planbereich sollen der Deut-
schen Telekom, Niederlassung Münster, 
BZN 69 (Bezirksbüro Zugangsnetz) 
Herford, Maschstraße 11, in 32052 
Herford, so früh wie möglich, mindestens 6 
Monate vor Baubeginn, schriftlich ange-
zeigt werden 

Vor Tiefbauarbeiten über oder in unmittel-
barer Nähe von Anlagen der Deutschen 
Telekom ist es erforderlich, dass sich die 
Bauausführenden vorher mit dem Projekt-
büro Netze 30, Detmold, Rathenaustraße 
28, 33102 Paderborn, Tel.: 05251/3033507 
in die genaue Lage dieser Anlagen einwei-
sen lassen.  
 

6. Verstöße gegen gestalterische Festset-
zungen gemäß § 86 BauO NRW 
Verstöße gegen die gemäß § 86 BauO 
NRW vorgenommenen gestalterischen 
Festsetzungen stellen eine Ordnungswid-
rigkeit dar, die mit einem Bußgeld geahn-
det werden kann (gemäß § 86 Abs. 1 Nr. 
20 BauO NRW). 
 

7. Artenschutz  
Bei Baumaßnahmen ist ein Nachweis zu 
erbringen, dass keine geschützten Arten 
nach § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzge-
setz (BNatSchG) beeinträchtigt werden.  
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Anlage 1 
Sortimentsliste der Stadt Bad Salzuflen („Bad Salzu fler Liste“) , Juli 2011 
 
Kurzbezeichnung  
Sortiment 

Nr. nach  
WZ 20081 

Bezeichnung nach WZ 2008  

Periodischer Bedarf/ nahversorgungsrelevante Sortim ente 
Blumen  aus 47.76.1  Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, Sämereien 

und Düngemitteln (daraus NUR: Blumen) 
Drogerie, Kosmetik/ 
Parfümerie 

47.75  Einzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen 
und Körperpflegemitteln 

Nahrungs- und Genuss-
mittel 

47.2  Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, 
Getränken und Tabakwaren (in Verkaufsräumen) 

Pharmazeutische Artikel 
(Apotheke) 

47.73  Apotheken 

Zeitungen/ Zeitschriften  47.62.1  Einzelhandel mit Zeitschriften und Zeitungen 
Zoologischer Bedarf und 
lebendige Tiere 

aus 47.76.2  Einzelhandel mit zoologischem Bedarf und lebenden Tieren 

Aperiodischer Bedarf/ zentrenrelevante Sortimente 
Augenoptik  47.78.1  Augenoptiker 
Bekleidung  47.71  Einzelhandel mit Bekleidung 
Briefmarken/ Münzen  47.78.3 

 
Einzelhandel mit Kunstgegenständen, Bildern, kunstgewerblichen Er-
zeugnissen, Briefmarken, Münzen u. Geschenkartikeln (daraus NUR: 
Einzelhandel mit Briefmarken und Münzen) 

Bücher  47.61 
47.79.2 

Einzelhandel mit Büchern 
Antiquariate 

Computer (PC-Hardware 
und - Software) 

47.41  Einzelhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten 
und Software 

Elektrokleingeräte  aus 47.54  Einzelhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten 
(NUR: Einzelhandel mit Elektrokleingeräten einschließlich Näh- und 
Strickmaschinen) 

Foto- und optische Er-
zeugnisse und Zubehör 

47.78.2  Einzelhandel mit Foto- und optischen Erzeugnissen (ohne Augenop-
tiker) 

Glas/ Porzellan/ Keramik 47.59.2  Einzelhandel mit keramischen Erzeugnissen und Glaswaren 
Haus-/ Bett-
/Tischwäsche 
 

aus 47.51  Einzelhandel mit Textilien (darunter NUR: Einzelhandel mit Haus- 
und Tischwäsche, z. B. Hand-, Bade- und Geschirrtücher, Tischde-
cken, Stoffservietten, Bettwäsche) 

Hausrat  aus 47.59.9  Einzelhandel mit Haushaltsgegenständen a. n. g.2 
(daraus NUR: Einzelhandel mit Hausrat aus Holz, Metall und Kunst-
stoff, z. B. Besteck und Tafelgeräte, Koch- und Bratgeschirr, nicht 
elektrische Haushaltsgeräte, sowie Einzelhandel mit Haushaltsarti-
keln und Einrichtungsgegenständen a. n. g.) 

Heimtextilien/ Gardinen 
 

aus 47.53 
 
 
aus 47.51 
 

Einzelhandel mit Vorhängen, Teppichen, Fußbelägen und Tapeten 
(daraus NUR: Einzelhandel mit Vorhängen und Gardinen) 
Einzelhandel mit Textilien (daraus NUR: Einzelhandel mit Dekorati-
ons- und Möbelstoffen, dekorativen Decken und Kissen, Stuhl- und 
Sesselauflagen u. Ä.) 

Kurzwaren/ Schneiderei-
bedarf/ Handarbeiten 
sowie Meterware für Be-
kleidung und Wäsche 

aus 47.51  Einzelhandel mit Textilien (NUR: Einzelhandel mit Kurzwaren, z. B. 
Nähnadeln, handelsfertig aufgemachte Näh-, Stopf- und Handar-
beitsgarne, Knöpfe, Reißverschlüsse sowie Einzelhandel mit Aus-
gangsmaterial für Handarbeiten zur Herstellung von Teppichen und 
Stickereien) 

Medizinische und ortho-
pädische Kleingeräte 

47.74  Einzelhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln (daraus 
NUR: Einzelhandel mit medizinisch orthopädischen Kleingeräten, z. 
B. Bandagen, Orthesen, Inkontinenzartikel,…) 

Musikinstrumente und 
Musikalien 

47.59.3  Einzelhandel mit Musikinstrumenten und Musikalien 

Papier/ Büroartikel/ 
Schreibwaren sowie 
Künstler- und Bastelbe-
darf 

47.62.2  Einzelhandel mit Schreib- und Papierwaren, Schul- und Büroartikeln 
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Schuhe, Lederwaren, 
Reisegepäck 

47.72  Einzelhandel mit Schuhen und Lederwaren 

Spielwaren  47.65  Einzelhandel mit Spielwaren 
Sport- und Campingarti-
kel (inkl. Sportbeklei-
dung) 

aus 47.64.2  Einzelhandel mit Sport- und Campingartikeln (ohne Campingmöbel, 
Anglerbedarf und Boote) 

Telekommunikationsarti-
kel 

47.42  Einzelhandel mit Telekommunikationsgeräten 

Uhren/ Schmuck  47.77  Einzelhandel mit Uhren und Schmuck 
Unterhaltungselektronik 47.43 

47.63 
Einzelhandel mit Geräten der Unterhaltungselektronik 
Einzelhandel mit bespielten Ton- und Bildträgern 

Wohneinrichtungsbedarf 
(ohne Möbel), Bilder/ 
Poster/ Bilderrahmen/ 
Kunstgegenstände 
 

47.78.3 
 
 
 
aus 47.59.9 
 

Einzelhandel mit Kunstgegenständen, Bildern, kunstgewerblichen Er-
zeugnissen, Briefmarken, Münzen u. Geschenkartikeln (daraus NUR: 
Einzelhandel mit Kunstgegenständen, Bildern, kunstgewerblichen Er-
zeugnissen und Geschenkartikeln) 
Einzelhandel mit Haushaltsgegenständen a. n. g2. (daraus NUR: Ein-
zelhandel mit Holz-, Kork-, Korb- und Flechtwaren) 

Aperiodischer Bedarf/ nicht zentrenrelevante Sortim ente 
Baumarkt-Sortiment im 
engeren Sinne 
 

47.52 
 
 
aus 47.53 
 
 
aus 47.59.9 
 
 
aus 47.78.9 
 

Einzelhandel mit Metallwaren, Anstrichmitteln, Bau- und Heimwer-
kerbedarf (daraus NICHT: Einzelhandel mit Rasenmähern, siehe 
Gartenartikel) 
Einzelhandel mit Vorhängen, Teppichen, Fußbodenbelägen und Ta-
peten (daraus NUR: Einzelhandel mit Tapeten und Fußbodenbelä-
gen) 
Einzelhandel mit Haushaltsgegenständen (daraus NUR: Einzelhandel 
mit Sicherheitssystemen wie Verriegelungseinrichtungen und Treso-
re) 
Sonstiger Einzelhandel a. n. g. (daraus NUR: Einzelhandel mit Heiz-
öl, Flaschengas, Kohle und Holz) 

Bettwaren  aus 47.51  Einzelhandel mit Textilien (daraus NUR: Einzelhandel mit Matratzen, 
Steppdecken u. a. Bettdecken, Kopfkissen u. a. Bettwaren) 

Boote  aus 47.64.2  Einzelhandel mit Sport- und Campingartikeln (daraus NUR: Boote) 
Erotikartikel im WZ nicht 

definiert 
Betriebstypologisch hinreichend konkret von anderen Sortimenten 
abgrenzbar, Einordnung an der Zielgruppe orientiert. 

Elektrogroßgeräte  aus 47.54  Einzelhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten 
(daraus NUR: Einzelhandel mit Elektrogroßgeräten wie Wasch-, Bü-
gel- und Geschirrspülmaschinen, Kühl- und Gefrierschränken und -
truhen) 

Fahrräder und Zubehör  47.64.1  Einzelhandel mit Fahrrädern, Fahrradteilen und -zubehör 
Gartenartikel (ohne Gar-
tenmöbel) 
 

aus 47.59.9 
aus 47.52.1 
 

Einzelhandel mit Haushaltsgegenständen a. n. g2. (daraus NUR: 
Koch- und Bratgeschirr für den Garten) 
Einzelhandel mit Metall- und Kunststoffwaren a. n. g2. (daraus NUR: 
Rasenmäher, Eisenwaren und Spielgeräte für den Garten) 

Kraftfahrzeugzubehör  45.32  Einzelhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehör 
Kinderwagen  aus 47.59.9  Einzelhandel mit Haushaltsgegenständen a. n. g2. (NUR: Einzelhan-

del mit Kinderwagen)3 
Leuchten/ Lampen  aus 47.59.9  Einzelhandel mit Haushaltsgegenständen a. n. g2. (daraus NUR: Ein-

zelhandel mit Lampen und Leuchten) 
Möbel (inkl. Garten und 
Campingmöbel) 
 

47.59.1 
aus 47.79.1 
 

Einzelhandel mit Wohnmöbeln (einschließlich Campingmöbel) 
Einzelhandel mit Antiquitäten und antiken Teppichen (daraus NUR: 
Einzelhandel mit Antiquitäten) 

Medizinische und ortho-
pädische Großgeräte 

47.74 Einzelhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln (daraus 
NUR: Einzelhandel mit medizinisch orthopädischen Großgeräten, z. 
B. Gehhilfen, Rollatoren, Rollstühle, Duschsitze,…) 

Motorradzubehör 45.40  Handel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör 
Pflanzen/ Samen  47.76.1  Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, Sämereien und Düngemitteln 

(daraus NICHT: Einzelhandel mit Blumen) 
Reitsportartikel (Sattel, 
Halfter, Trensen, etc.) 

aus 47.64.2 Einzelhandel mit Sportartikeln (daraus NUR: Einzelhandel mit Reit-
sportartikeln wie Sätteln, Halftern und Trensen) 

Teppiche (Einzelware) 
 

47.53 
 
 
aus 47.79.1 
 

Einzelhandel mit Vorhängen, Teppichen, Fußbodenbelägen und Ta-
peten (daraus NUR: Einzelhandel mit Teppichen, Brücken und Läu-
fern) 
Einzelhandel mit Antiquitäten und antiken Teppichen (daraus NUR: 
Einzelhandel mit antiken Teppichen) 

Waffen/ Jagdbedarf/ An-
geln 

aus 47.78.9 
 

Sonstiger Einzelhandel a. n. g. (daraus NUR: Einzelhandel mit Waf-
fen und Munition) 
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 aus 47.64.2 
 

Einzelhandel mit Sport- und Campingartikeln (daraus NUR: Angler-
bedarf) 

Einzelhandel anderweitig 
nicht genannt (a. n. g.)4 

aus 47.78.9  Sonstiger Einzelhandel anderweitig nicht genannt (daraus NUR: Ein-
zelhandel mit Non-Food-Waren a. n. g.2) 

Quelle: Stadt + Handel auf Basis der Einzelhandelsbestandserhebung Stadt + Handel 02/2011 
 
1 WZ 2008 = Klassifikation der Wirtschaftszweige des Statistischen Bundesamtes, Ausgabe 2008 
2 a. n. g. = anderweitig nicht genannt 
3 Die Zuordnung zu Haushaltsgegenständen begründet sich aus der Überleitung des WZ 2003 zum WZ 2008 
4 umfasst als Auffangkategorie mögliche weitere Sortimente, die sich nicht den oben genannten Sortimentsgrup-
pen zuordnen lassen 

 
Anlage 2 
Abstandserlass NRW , RdErl. d. Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und ver-
braucherschutz V-3 8804.25.1 vom 6. Juni 2007 (MBl. Nr. 29 vom 12.10.2007, S. 659 ff.) 
 
Abstandsliste der Abstandsklasse VII, Abstand in 10 0 m: 
lfd. Nr. Betriebsart 
200 Kleintierkrematorien 
201 Verbrennungsmotoranlagen für den Einsatz von Altöl oder Deponiegas mit einer Feuerungs-

wärmeleistung bis weniger als 1 Megawatt 
202 Anlagen zur Behandlung von Altautos mit einer Durchsatzleistung von 5 Altautos oder mehr je 

Woche 
203 Anlagen zum Schmelzen, zum Legieren oder zur Raffination von Nichteisenmetallen 
204 Betriebe zur Herstellung von Fertiggerichten 
205 Schlossereien, Drehereien, Schweißereien oder Schleifereien 
206 Anlagen zur Herstellung von Kunststoffteilen ohne Verwendung von Phenolharzen 
207 Autolackierereien, einschl. Karosseriebau, insbesondere zur Beseitigung von Unfallschäden 
208 Tischlereien oder Schreinereien 
209 Holzpelletieranlagen/-werke in geschlossenen Hallen 
210 Steinsägereien, -schleifereien oder -polierereien 
211 Tapetenfabriken, die nicht durch lfd. Nrn. 108 und 109 erfasst werden 
212 Fabriken zur Herstellung von Lederwaren, Koffern oder Taschen sowie Handschuhmacherei-

en oder Schuhfabriken 
213 Anlagen zur Herstellung von Reißspinnstoffen, Industriewatte oder Putzwolle 
214 Spinnereien oder Webereien 
215 Kleiderfabriken oder Anlagen zur Herstellung von Textilien 
216 Großwäschereien oder große chemische Reinigungsanlagen 
217 Betriebe des Elektrogerätebaus sowie der sonstigen elektronischen oder feinmechanischen 

Industrie 
218 Bauhöfe 
219 Anlagen zur Kraftfahrzeugüberwachung 
220 Kraftfahrzeug-Reparaturwerkstätten 
221 Anlagen zur Runderneuerung von Reifen, soweit weniger als 50 kg je Stunde Kautschuk ein-

gesetzt werden 
 


